
Dr.-Ing. Stephan Finke

Geschäftsführer, 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Neuentwicklungen in der 
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Branchen-Wetterlage: 
meist heiter, zeitweise stürmisch, insgesamt wechselhaft

neue Rechtsgrundlagen

neue Normen

neue Prozesse
neue Akkreditierungsgebiete



Vogelperspektive: Unser Auftrag und Nutzen

Wichtige Elemente

• zentraler Baustein der Qualitätsinfrastruktur

• gesetzlicher Auftrag

• im Interesse der Wirtschaft, des Staates und zum Schutz von 
Gesellschaft und Umwelt

• Vertrauen schaffen

• Kontrollfunktion wahrnehmen



Unser Anspruch

Wir bieten unseren Kunden eine kompetente, 
professionelle und effiziente Dienstleistung, die es 

ihnen ermöglicht, sich nachhaltig 
weiterzuentwickeln. 



Was sind wir?

Unternehmen? Behörde?



Prozessoptimierung 
durch Operational Excellence

• kontinuierliche und dynamische Verbesserung 
sämtlicher Prozesse und Systeme unter dem 
Gesichtspunkt der Effizienz

• DAkkS folgt systematisch 
dem Modell der 
Operational Excellence



Zwischen Dienstleistung und Kontrolle

DAkkS muss Vertrauen schaffen, 
als Dienstleister überzeugen und 

den gesetzlichen Auftrag 
und ihre Kontrollfunktion wahrnehmen.



Die neue ISO/IEC 17011 und 
das risikobasierte Begutachtungskonzept

• DAkkS stellt auf die Anforderungen der neuen ISO/IEC 17011 um

• EA-Evaluierung nach neuer Norm im September 2018

• neue ISO/IEC 17011 setzt Risikoorientierung bei der Begutachtung  
bzw. Überwachung akkreditierter Stellen voraus

• Flexibilisierung des Begutachtungsintervalls und -umfangs durch 
verfahrensspezifische Risikobewertung

• Enfristungen von Akkreditierungen



Die neue ISO/IEC 17025

• Umstellungsvorbereitungen auf neue DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
abgeschlossen 

• ab 1. Juli 2018 Begutachtungen nach neuer Norm möglich

• Umstellung im Rahmen der regulären Überwachungsbegutachtungen 
oder einer Reakkreditierung empfohlen



Die neue Gebührenverordnung (AkkStelleGebV)

• Verordnung des Bundes für die Gebührenberechnung der nationalen 
Akkreditierungsstelle 

• Anpassung an die Neuerungen im Bundesgebührenrecht 

• veröffentlicht im Dezember, tritt zum Juli in Kraft



Die neue Gebührenverordnung (AkkStelleGebV)

• Zentrale Neuerung: Alle Leistungen der DAkkS werden präzise nach 
zeitlichem Aufwand abgerechnet 

 ersetzt die Abrechnung nach Pauschalen und Rahmengebühren

 Angleichung an die in vielen Bereichen übliche Praxis

 gerechtes und transparentes Verfahren der Gebührenerhebung

 Beeinflussung der Kosten durch gute Vorbereitung möglich



Neue Akkreditierungsgebiete

• Voraussetzungen:
neue Rechtsvorschriften, Normen oder Marktentwicklungen 

• Erfordernisse:
 organisatorische Anpassungen 
 personeller Kompetenzaufbau 
 Einbindung weiterer Akteure (z.B. Behörden)
 Entwicklung sektoraler Regelwerke
 Gremienarbeit auf nationaler und internationaler Ebene



Neue Akkreditierungsgebiete:
Beispiel Digitalwirtschaft und Datenschutz

• Konformitätsbewertung von IT-Produkten und IT-Diensten 

• Aktuelle Beispiele:

 Digitale Identitäten / Vertrauensdienste (eIDAS-Verordnung)

 Datenschutz (EU-DSGVO)

 Cybersicherheit in der Wirtschaft und KRITIS



Neue Akkreditierungsgebiete:
Beispiel Präqualifizierungsstellen

• Neuer DAkkS-Fachbereich

• Aktuelle Beispiele:

 Präqualifizierung von Leistungserbringern gemäß § 126 SGB V 
(Heil- und Hilfsmittelversorgung) 

 Präqualifizierung von Bauunternehmen 
(Vergaberecht)

 Sicherungsdienstleistungen (DIN 77200)



Fazit: Allerlei Neuerungen

• die Branche und die DAkkS befinden sich in 
dynamischen Zeiten

• zum 1. Juli 2018 anstehende Neuerungen 
werden Veränderungen für alle Beteiligten 
mit sich bringen

• Veränderungen als Chance begreifen

• Ziel: 
noch effektivere Prozesse, höhere Dynamik 
und mehr Flexibilität und Transparenz



Kompetenz bestätigen

Qualität sichern

Vertrauen schaffen


